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Wasserschaden:  
Mieterhaftung  versus Gebäudeversicherung 
– Oft hoher Schaden aus heiterem Himmel –

Fall
Fürchtegott ist Eigentümer 
eines Reihenhauses im nieder-
sächsischen Lauenland. Er hatte 
es an den Liederlich vermietet. 
Im Mietvertrag ist vereinbart, 
dass Schäden an der Mietsache 
unverzüglich anzuzeigen und al-
ler Schaden zu ersetzen ist, der 
aus der Verletzung einer sol-
chen Anzeigepflicht entsteht. 

In der Winterperiode 12/13 un-
terlässt es Liederlich, die im 
Mauwerk verlaufende Wasser-
leitung zur Außenzapfstelle zu 
entleeren. Die Leitung friert 
ein und platzt. Liederlich ver-
schweigt dies gegenüber dem 
Vermieter und führt eine provi-
sorische „Reparatur“ durch, die 
jedoch nicht fachgerecht statt-
findet. Insbes. unterlässt Lieder-
lich es, den Durchlass im Außen-
mauerwerk wieder fachgerecht 
zu schließen, er kaschiert diese 
Stelle nur mit Silikon. 

In 11/14 stellt sich heraus, dass 
erhebliche Wassermengen ins 
Gebäude eingedrungen sind. Es 
ist streitig, ob die vom Mieter 
provisorisch hergestellte Lei-
tung undicht war oder Wasser 
durch die nicht fachgerechte 
Durchführung im Mauerwerk 
eingetreten ist. 

Fürchtegott nimmt Liederlich 
auf den Ersatz der Schäden, ins-
gesamt ca. EUR 10.000,00, in 
Anspruch. Liederlich lässt ein-
wenden, der Vermieter müsse 
ja wohl erst die Gebäudeversi-
cherung in Anspruch nehmen. 
Es sei ja schließlich auch unklar, 
ob die ausgetauschte Leitung 
oder ein Mangel an der Abdich-
tung Ursache gewesen sei. Ein 

Mangel an der Abdichtung wer-
de aber auch bestritten, weil 
bei der Eigenreparatur durch 
den Mieter ja Silikon verwendet 
worden sei. 

Rechtslage 
Die Beschädigung der Mietsa-
che verpflichtet den Mieter zum 
Schadensersatz (Bub/Treier, 
Handbuch der Geschäfts- und 
Wohnraummiete, 4. Aufl., V. A 
Rdn. 303). Der Mieter haftet für 
eigenes Verschulden und nach 
§ 278 BGB auch für Erfüllungs-
gehilfen. Die Haftung besteht 
auch für Schäden, die aufgrund 
der Verletzung von Obhuts-
pflichten und vertraglicher Ob-
liegenheiten auftreten (Bub/
Treier, a.a.O., Rdn. 303).

Ab der Übergabe der Mietsa-
che hat der Mieter die Pflicht 
zur Obhut. Er hat die Mietsache 
vor Schäden zu bewahren (Bub/
Treier, a.a.O., Rdn. 304). 

Für sorgfaltswidrig verursach-
te Schäden haftet der Mieter 
dem Vermieter aus Vertrags-
verletzung gem. § 280 Abs. 1 
BGB (Bub/Treier, a.a.O., III. A 
Rdn. 2363). Für Erfüllungsgehil-
fen gilt § 278 BGB dabei wegen 
aller Personen, die auf Veran-
lassung des Mieters mit der 
Mietsache in Kontakt kommen 
(Bub/Treier, a.a.O.; dazu auch 
BGH WM 91, 381; insbes.: vom 
Mieter zugezogene Handwer-
ker etc.). Der Vermieter kann 
nach seiner Wahl gem. § 249 
BGB entweder Naturalrestitu-
tion oder nach § 249 Satz 2 BGB 
unmittelbar Schadensersatz in 
Geld fordern, was sich aus dem 
mit § 280 Abs. 1 BGB konkur-
rierenden Deliktsrecht (§ 823 

Abs. 1 BGB) ergibt (Bub/Treier, 
a.a.O., Rdn. 2363).

Beweislast 
Der Vermieter muss darlegen 
und beweisen, dass die Scha-
densursache aus dem Obhuts-
bereich des Mieters stammt 
(Schmidt-Futterer, Mietrecht, 
12. Aufl., § 538 Rdn. 4 mit Ver-
weis auf BGH WM 94, 466). 
Steht fest, dass der Schaden ei-
ne Ursache allein im Gefahren- 
und Obhutsbereich des Mieters 
hat, muss der Vermieter zusätz-
lich nur beweisen, dass die Mie-
träume bei Überlassung an den 
Mieter frei von dem fraglichen 

Mangel waren (Bub/Treier, 
a.a.O., V. A Rdn. 318 mit Verweis 
auf BGH WM 94, 677). 

Liegen die vorgenannten Vo-
raussetzungen vor, wird das 
Verschulden des Mieters ver-
mutet. Es genügt, dass auf-
grund der Umstände des Einzel-
falles nur eine Ursache aus dem 
Gefahrenbereich des Mieters 
in Betracht kommt (dazu auch: 
BGHZ 66, 349).

Gebäudeversicherung
Besonderheiten sind zu beach-
ten, wenn der Mieter die antei-
ligen Kosten der Gebäudever-
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sicherung als Bestandteil der 
umlagefähigen Betriebskosten 
mit trägt. Der Vermieter hat 
dann (u.U.) die mietvertrag-
liche Pflicht, vorrangig den 
Versicherer in Anspruch zu 
nehmen. Jedenfalls dann, wenn 
der Vermieter kein zusätzlich 
besonderes Interesse am Scha-
densausgleich nur durch den 
Mieter hat. Verletzt der Vermie-
ter diese Pflicht, hat der Mieter 
einen Schadensersatzanspruch 
wegen dieser Pflichtverletzung, 
den er der eigenen Schadens-
ersatzpflicht gegenüber dem 
Vermieter unter dem Gesichts-
punkt von Treu und Glauben 
entgegenhalten kann (Bub/
Treier, a.a.O., III. A Rdn. 2369 
m.w.N.). 

Ausnahmen
Der Vermieter ist aber nur ver-
pflichtet, den Gebäudeversi-
cherer vorrangig in Anspruch 
zu nehmen, wenn 

• ein Versicherungsfall vor-
liegt, 

• ein Regress des Vermieters 
gegen den Mieter ausge-
schlossen ist,

• der Vermieter nicht (aus-
nahmsweise) ein besonderes 
Interesse an einem Scha-
densausgleich durch den 
Mieter hat (BGH ZMR 05, 116 
/ Leitsatz b).

Im Einzelfall begründet dabei 
eine zu erwartende langwie-
rige gerichtliche Auseinander-
setzung mit dem Versicherer 
bei ungewisser Erfolgsaussicht 
schon das berechtigte Inte-
resse des Vermieters an der 
Inanspruchnahme des Mieters 
direkt (BGH ZMR 05, 116/119 
m.w.N.).

Der Vermieter muss allenfalls 
„gewisse“ Anstrengungen zur 
Durchsetzung des Versiche-
rungsanspruches unterneh-

men. Entscheidend ist die Fra-
ge, welches Risiko ein gegen 
den Versicherer geführter Pro-
zess hat. Der Eigentümer/Ver-
mieter ist jedenfalls nicht ge-
halten, gegen den Versicherer 
gerichtlich vorzugehen, wenn 
dieses Prozessverfahren mit ei-
niger Wahrscheinlichkeit auch 
verloren werden kann (Prölss, 
ZMR 05, 241/242).

Dabei soll der Mieter allenfalls 
berechtigt sein, seine Inan-
spruchnahme abzuwenden, 
wenn er sich bereitfindet, die 
dem Eigentümer entstehenden 
Nachteile aus der Prozessfüh-
rung gegen den Gebäudever-
sicherer zu ersetzen (BGH 
ZMR 05, 242 / rechte Spalte 
oben).

Resümee
Der Vermieter muss im Zweifel 
auch den Gebäudeversicherer 
in Anspruch nehmen. Unter-

bleibt dies, besteht ein direkter 
Anspruch gegen den Mieter nur, 
wenn ein Sachverhalt im Sinne 
des vorgenannten Abschnittes 
„Ausnahmen“ vorliegt. 

Die Kosten der Rechtsverfol-
gung gegen den Dritten (hier: 
den Gebäudeversicherer) sind 
durch den Mieter im Zweifel als 
Bestandteil des Anspruches auf 
den Schadensersatz mit zu er-
setzen. Dies gilt für die Kosten 
eines etwaigen Vor-/Parallel-
prozesses gegen vermeintlich 
anderweitig ersatzpflichtige 
Dritte ohnehin auch allgemein 
(Palandt, BGB, 76. Aufl., § 249 
Rdn. 57/58 mit Verweis u.a. auf 
BGH NJW 69, 1109; 71, 135; 12, 
3165). 
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